
RAHMEN-BETREUUNGSVERTRAG
Smoky Tierbetreuung (Einzelfirma)
Lünisberg 138b, 4937 Ursenbach, Kanton Bern, Schweiz

§1 Vertragsgegenstand

Die Tierbetreuung übernimmt nach Massgabe dieses Rahmenvertrages die Betreuung von Hunden
und/oder Katzen. Dieser Vertrag regelt die allgemeine Zusammenarbeit zwischen der Tierbetreuung
und der Tierhalterin / dem Tierhalter. Art, Umfang, Ort, Zeiten und Dauer der einzelnen Betreuungen
ergeben sich jeweils aus den separat vereinbarten Einzelaufträgen (z. B. Buchungen per Nachricht,
E-Mail, Formular oder mündlicher Vereinbarung). Ein Anspruch auf bestimmte Betreuungsleistungen
besteht nicht.

§2 Angaben zum Tier

Name des Tieres: ______________________________________________

Tierart (Hund / Katze): ______________________________________________

Rasse / Mischung: ______________________________________________

Geburtsdatum: ______________________________________________

Geschlecht / kastriert: ______________________________________________

Mikrochip-Nr.: ______________________________________________

Impfstatus (inkl. Pflichtimpfungen):

Staupe / Parvovirose / Hepatitis: __________________________________

Leptospirose (Pflicht): __________________________________

Zwingerhusten (Pflicht): __________________________________

Weitere Impfungen: __________________________________

Haftpflichtversicherung (Hund): __________________________________

Weitere Tiere können jederzeit ergänzt werden und unterliegen ebenfalls diesem Rahmenvertrag.

§3 Rahmenvertragscharakter

Dieser Vertrag wird als Rahmenvertrag ohne feste Laufzeit abgeschlossen. Er gilt für alle
gegenwärtigen und zukünftigen Betreuungen, solange er nicht von einer der Parteien schriftlich
gekündigt wird. Jede einzelne Betreuung stellt einen separaten Auftrag auf Basis dieses
Rahmenvertrages dar.

§4 Pflichten der Tierbetreuung

Die Betreuung erfolgt mit der gebotenen Sorgfalt und unter Einhaltung der geltenden
Tierschutzgesetzgebung (TSchG / TSchV). Hunde können – sofern vereinbart – in der Gruppe oder
einzeln betreut werden. Spaziergänge erfolgen je nach Vereinbarung an der Leine oder im Freilauf. Die
Tierbetreuung ist berechtigt, Weisungen und Massnahmen zum Schutz von Tier, Mensch und Umwelt
zu treffen.

§5 Pflichten der Tierhalterin / des Tierhalters

Der/die Tierhalter:in versichert, dass alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäss erfolgen. Der
Gesundheitszustand des Tieres erlaubt eine Betreuung. Besondere Eigenschaften wie Angst,
Aggression, Jagdtrieb, Läufigkeit, bekannte Krankheiten, Parasiten oder frühere Beissvorfälle sind vor



jeder Betreuung mitzuteilen. Der/die Tierhalter:in bestätigt, dass insbesondere die Impfungen gegen
Leptospirose und Zwingerhusten aktuell und gültig sind, sofern das Tier an Gruppenbetreuungen
oder Spaziergängen teilnimmt. Futter, Medikamente, Spezialbedarf sowie alle relevanten Informationen
sind rechtzeitig bereitzustellen.

Kundendaten & Notfallkontakt

Name / Firma: ______________________________________________

Adresse: ______________________________________________

PLZ / Ort: ______________________________________________

Telefon: ______________________________________________

E-Mail: ______________________________________________

Notfallkontakt – Name: ______________________________________________

Notfallkontakt – Telefon: ______________________________________________

Der/die Tierhalter:in ermächtigt die Tierbetreuung, bei medizinischen Notfällen einen Tierarzt oder eine
Tierklinik auf Kosten des/der Tierhalter:in zu beauftragen.



§6 Haftung

Die Tierbetreuung haftet nur für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
verursacht wurden. Für Krankheit, Verletzung, Entlaufen oder Tod des Tieres infolge normaler
Betreuungsrisiken oder tierischem Verhalten wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung
übernommen. Der/die Tierhalter:in haftet für alle Schäden, die durch das Tier verursacht werden.

§7 Kündigung

Der Rahmenvertrag kann von beiden Parteien jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen schriftlich gekündigt
werden. Bereits vereinbarte Einzelaufträge innerhalb der Kündigungsfrist bleiben davon unberührt und
sind vertragsgemäss zu erfüllen oder zu vergüten.

§8 Foto- und Videoaufnahmen

Während der Betreuung dürfen Foto- und Videoaufnahmen des Tieres erstellt werden. Diese können
verwendet werden für: Information der Tierhalterin / des Tierhalters, Dokumentation der Betreuung,
Website der Tierbetreuung, Social-Media-Kanäle sowie Werbung und Eigenpräsentation. Eine
Weitergabe an Dritte oder eine entwürdigende oder sachfremde Nutzung erfolgt nicht. Die Einwilligung
kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Ab Widerruf werden keine neuen Aufnahmen mehr
veröffentlicht; bereits veröffentlichte Inhalte dürfen bestehen bleiben, sofern keine überwiegenden
Interessen entgegenstehen.

Einwilligung (bitte ankreuzen):

■ JA, ich erteile die Einwilligung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen meines Tieres gemäss §8.

■ NEIN, ich erteile keine Einwilligung zur Nutzung von Foto- und Videoaufnahmen.

§9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Es gilt Schweizer Recht. Gerichtsstand ist der Sitz der Tierbetreuung. Sollten einzelne Bestimmungen
dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen gültig.

§10 Stornierung von Einzelaufträgen

Vereinbarte Einzelaufträge können bis 24 Stunden vor Betreuungsbeginn kostenlos storniert werden.
Bei späterer Stornierung oder Nichterscheinen wird der volle vereinbarte Betrag geschuldet, sofern
nichts anderes vereinbart wurde.

§11 Schlüssel & Zutritt zur Wohnung

Überlassene Schlüssel, Codes oder Zutrittsmittel werden von der Tierbetreuung sorgfältig verwahrt und
ausschliesslich für die Durchführung der Betreuung verwendet. Für Schäden durch Einbruch, Diebstahl
oder sonstige Ereignisse, die nicht durch ein Verschulden der Tierbetreuung verursacht wurden, wird
keine Haftung übernommen.

Ort, Datum: ______________________________________________

Unterschrift Tierhalter:in: ______________________________________________

Unterschrift Smoky Tierbetreuung: ______________________________________________


